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Erhaltungsziele für das gesetzlich geschützte Gebiet von gemeinschaftlicher 
Bedeutung DE-2427-391 „Bille“  
 

1. Erhaltungsgegenstand 
 
Das Gebiet ist für die Erhaltung und ggfs. Wiederherstellung folgender Lebensraumtypen 
des Anhangs I und Arten des Anhangs II der FFH-Richtlinie  
 
a)    von besonderer Bedeutung: (*: prioritärer Lebensraumtyp) 
 
3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion fluitantis und  
           des Callitricho-Batrachion 
6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
91E0* Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion,  Alnion incanae,  
           Salicion albae) 
 
1032   Kleine Flussmuschel / Gemeine Flußmuschel (Unio crassus) 
1163   Groppe (Cottus gobio) 
 
b)     von Bedeutung: 
 
1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 
1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 

 
2. Erhaltungsziele  
 
2.1. Übergreifende Ziele 
Erhaltung des sich eigendynamisch entwickelnden Fließgewässers Bille und der 
einbezogenen Nebengewässerabschnitte mit stabiler, naturnaher, oft kiesig-steiniger 
Gewässersohle in einem z.T. engen, schluchtartigen, z.T. sehr weitenTalraum. Das Gebiet 
ist weiterhin geprägt durch u.a. talraumbegleitende Hochstaudenfluren, Nasswiesen, 
Buchenwälder und auwaldartige Bruch- und Galeriewälder, vereinzelt auch typischen 
Auwaldkernen mit periodischer Überschwemmung oder in Quellbereichen. 
Das Gebiet gehörte zu den bedeutenden Fluss-/Bachmuschel-Lebensräumen in Schleswig-
Holstein. Die Bille hat eine herausragende Bedeutung für den Groppenbestand des Landes 
Schleswig-Holstein, da Groppen nur noch hier vorkommen.  
Für die Art 1032 soll ein günstiger Erhaltungszustand im Einklang mit den Anforderungen 
von Wirtschaft, Gesellschaft und Kultur sowie den regionalen und örtlichen Besonderheiten 
wiederhergestellt werden.  
 
2.2 Ziele für Lebensraumtypen und Arten von besonderer Bedeutung: 
 
Erhaltung und ggfs. Wiederherstellung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.a 
genannten Lebensraumtypen und Arten. Hierzu sind insbesondere folgende Aspekte zu 
berücksichtigen: 
 
3260   Flüsse der planaren bis montanen Stufe mit Vegetation des Ranunculion  
           fluitantis und des Callitricho-Batrachion 
Erhaltung 

 des biotopprägenden, hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 
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 der natürlichen Fließgewässerdynamik, 

 der unverbauten, unbegradigten oder sonst wenig veränderten oder regenerierten 
Fließgewässerabschnitte, 

 von Kontaktlebensräumen wie offenen Seitengewässern, Quellen, Bruch- und 
Auwäldern, Röhrichten, Seggenriedern, Hochstaudenfluren, Streu- und Nasswiesen 
und der funktionalen Zusammenhänge. 

 
6430   Feuchte Hochstaudenfluren der planaren und montanen bis alpinen Stufe 
Erhaltung 

 der Vorkommen feuchter Hochstaudensäume an beschatteten und unbeschatteten 
Gewässerläufen und an Waldgrenzen, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. der prägenden 
Beschattungsverhältnisse an Gewässerläufen und in Waldgebieten, 

 der hydrologischen und Trophieverhältnisse. 
 
9110   Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum) 
Erhaltung 

 naturnaher Buchenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und in ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

 natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 der bekannten Höhlenbäume, 

 der Sonderstandorte und Randstrukturen z.B. Bachschluchten, nasse Senken, 
Steilhänge, sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und 
-funktionen 

 Erhaltung weitgehend ungestörter Kontaktlebensräume wie z.B. Brüche, 
Kleingewässer 

 Erhaltung der weitgehend natürlichen Bodenstruktur 
 
9190   Alte bodensaure Eichenwälder auf Sandebenen mit Quercus robur 
Erhaltung 

 naturnaher Eichenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und Entwicklungsstufen 
und ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 

 natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 der bekannten Höhlenbäume, 

 der Sonderstandorte (z.B. Findlinge, Bachschluchten, Steilhänge, Dünen, feuchte 
Senken) sowie der für den Lebensraumtyp charakteristischen Habitatstrukturen und –
funktionen, 

 der weitgehend natürlichen Bodenstruktur, 

 eingestreuter und angrenzender Flächen z.B. mit Vegetation der Heiden, 
Trockenrasen, Staudenfluren, Nasswiesen, Mineralgrasfluren, Brüche und 
Kleingewässer, 

 regionaltypischer Ausprägungen (Kratts). 
 
91E0*  Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion  
            incanae, Salicion albae) 
Erhaltung 

 naturnaher Weiden-, Eschen- und Erlenwälder in unterschiedlichen Altersphasen und 
Entwicklungsstufen und in ihrer standortypischen Variationsbreite im Gebiet, 
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 natürlicher standortheimischer Baum- und Strauchartenzusammensetzung an der Bille 
und ihren Quellberichen, 

 der lebensraumtypischen Strukturen und Funktionen, u.a. Sandbänke, Flutrinnen, 
Altwässer, Kolke, Uferabbrüche, 

 eines hinreichenden, altersgemäßen Anteils von Alt- und Totholz, 

 der natürlichen, lebensraumtypischen hydrologischen Bedingungen, 

 der natürlichen Bodenstruktur und der charakteristischen Bodenvegetation. 
 
 
1032   Kleine Flussmuschel / Gemeine Flußmuschel (Unio crassus) 
Erhaltung und ggfs. Wiederherstellung 

 naturnaher Fließgewässer mit sauberem Wasser, insbesondere mit niedrigen 
Nitratwerten und geringer Sedimentfracht,  

 ungestörter Gewässersohlen mit sandig-kiesigem Substrat, 

 der für die Reproduktion notwendigen Wirtsfischarten, 

 von Ufergehölzen, 

 eines ständig mit Sauerstoff versorgten Lückensystems im Bachsediment, 

 bestehender Populationen. 
 
1163   Groppe (Cottus gobio) 
Erhaltung 

 der Bille und der einbezogenen Nebengewässerabschnitte als sauerstoffreiche, kühle, 
rasch fließende Fließgewässer mit ihrer natürlichen Dynamik, 

 flacher, wenig beschatteter Gewässerabschnitte mit abwechslungsreichem Untergrund 
(Kies, Geröll, Steine, Sand), 

 einer hohen Wasserqualität, 

 der Durchgängigkeit der Bille und ihrer Nebenflüsse, 

 eines der Größe und Beschaffenheit der Fließgewässer entsprechenden artenreichen, 
heimischen und gesunden Fischbestandes insbesondere ohne dem Gewässer nicht 
angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

 möglichst geringer anthropogener Feinsedimenteinträge, 

 bestehender Populationen. 
 
 
2.3. Ziele für Arten von Bedeutung: 
Erhaltung eines günstigen Erhaltungszustandes der unter 1.b) genannten Arten. Hierzu sind 
insbesondere folgende Aspekte zu berücksichtigen: 
 
1096   Bachneunauge (Lampetra planeri) 
Erhaltung 

 der Bille als sauberes Fließgewässer mit kiesig-steinigem Substrat, 

 unverbauter oder unbegradigter Flussabschnitte ohne Ufer- und Sohlenbefestigung, 
Stauwerke, Wasserausleitungen o.ä. sowie Sicherung von Abschnitten ohne 
anthropogen erhöhte Sedimenteinträge, 

 der natürlichen Fließgewässerdynamik und eines weitgehend natürlichen 
hydrophysikalischen und hydrochemischen Gewässerzustandes, 

 der Durchgängigkeit der Gewässer, 

 eines der Größe und Beschaffenheit der Bille entsprechenden artenreichen, 
heimischen und gesunden Fischbestandes in den Bachneunaugen-Gewässern 
insbesondere ohne dem Gewässer nicht angepaßten Besatz mit Forellen sowie Aalen, 

 bestehender Populationen. 



 
Auszug aus:  
Gebietsspezifische Erhaltungsziele (gEHZ) für die gesetzlich geschützten Gebiete von gemeinschaftlicher Bedeutung und 
flächengleiche Europäische Vogelschutzgebiete 
Bekanntmachung des Ministeriums für Energiewende, Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume vom 11. Juli 2016 
Fundstelle: Amtsblatt für Schleswig Holstein. - Ausgabe Nr. 47, Seite 1033 

 

4 
 

 
1166   Kammmolch (Triturus cristatus) 
Erhaltung 

 von fischfreien, ausreichend besonnten und über 0,5 m tiefen Stillgewässern mit 
strukturreichen Uferzonen in Wald- und Offenlandbereichen, 

 einer hohen Wasserqualität der Reproduktionsgewässer, 

 von geeigneten Winterquartieren im Umfeld der Reproduktionsgewässer, insbesondere 
strukturreiche Gehölzlebensräume, 

 geeigneter Sommerlebensräume (Brachflächen, Gehölze u.ä.), 

 von durchgängigen Wanderkorridoren zwischen den Teillebensräumen, 

 geeigneter Sommerlebensräume wie extensiv genutztem Grünland, Brachflächen, 
Gehölzen u.ä., 

 bestehender Populationen. 
 


